
In der Senatssitzung am 5. Mai 2025 beschlossene Antwort 

 

L 19 
 
 
Hausdurchsuchungen im Land Bremen 
 
Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion BÜNDNIS DEUTSCHLAND 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Hausdurchsuchungen fanden zwischen 2020 und 2024 im Land Bremen 
statt und welche Behörden waren dafür jeweils verantwortlich? (Bitte die Gesamtzahl 
nach Jahren, Behörden sowie Bremen und Bremerhaven differenziert ausweisen.) 
 
2. Welchem Zweck dienten die im Zeitraum zwischen 2020 und 2024 angeordneten 
Hausdurchsuchungen im Land Bremen? (Bitte den Durchsuchungszweck getrennt 
nach Jahren und für Bremen und Bremerhaven aufführen.) 
 
3. Wie viele der im Land Bremen zwischen 2020 und 2024 angeordneten 
Hausdurchsuchungen haben sich im Nachhinein als rechtswidrig erwiesen? (Bitte die 
Zahl getrennt nach Jahren und getrennt nach Bremen und Bremerhaven aufführen.) 
 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet: 
Die Anzahl der durch Staatsanwaltschaft und Strafgerichte angeordneten 
Durchsuchungen (insbesondere nach den §§ 102 ff. StPO) wird weder im 
Fachverfahren der Staatsanwaltschaft noch der Gerichte erfasst, sodass keine 
technische Auswertung erfolgen kann. Eine manuelle Auswertung der relevanten 
Strafverfahren würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen, da 
dabei hunderte bis tausende Strafverfahren aus den Jahren 2020 bis 2024 
berücksichtigt werden müssten. 
Entsprechend können weder die Anzahl der strafgerichtlichen 
Durchsuchungsbeschlüsse noch der Anordnungen der Staatsanwaltschaft bei Gefahr 
in Verzug mitgeteilt werden. Der Vollzug der Durchsuchungen obliegt der 
Staatsanwaltschaft, die ihrerseits regelhaft andere Ermittlungsbehörden (Polizei-, 
Zoll-, Steuerbehörden) beauftragt. Bei der Polizei Bremen und der 
Ortspolizeibehörde Bremerhaven (OPB) erfolgt ebenfalls keine technisch 
auswertbare Erfassung, eine Beantwortung auf Grundlage der Daten der 
Vorgangsbearbeitungssysteme der Polizei Bremen und der OPB ist auch nicht ohne 
umfangreiche manuelle Auswertungen möglich, da keine validen 
Rechercheparameter vorhanden sind. Die Zahl der manuell auszuwertenden 
Verfahren liegt vermutlich im drei- bis vierstelligen Bereich, was den erforderlichen 
personellen Aufwand für eine vollständige Erhebung unverhältnismäßig machen 
würde. Die Durchsuchungen nach der StPO dienen den Zwecken des §§ 102, 103 
StPO, d.h. der Ergreifung des Verdächtigen oder dem Auffinden von Spuren und 
Beweismitteln. Für das Auffinden von Einziehungsgegenständen gelten die §§ 102 ff. 
StPO über den Verweis aus 111b Abs. 2 StPO entsprechend. Durchsuchungen die 
nach §§ 19, 20 BremPolG angeordnet werden, dienen den Zwecken des § 19 
BremPolG. Die Durchsuchung im Rahmen des Disziplinarverfahrens diente dem 
Auffinden von Beweismitteln.  
Eine statistische Erhebung der Wohnungsdurchsuchungen findet in der 
Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle nicht statt. 
In Disziplinarverfahren, die in den Jahren 2020 bis 2024 im Geschäftsbereich der 
Senatorin für Justiz und Verfassung geführt wurden, ist in einem Fall im Jahr 2023 
eine Durchsuchung nach § 27 Bremisches Disziplinargesetz (BremDG) durchgeführt 
worden. Die Anordnung erfolgte auf Antrag der Senatorin für Justiz und Verfassung 
durch das Verwaltungsgericht Bremen und die Durchführung durch die 
Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen. 



 

 

Die Dienststelle Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres und Sport (SIS) hat im 
fraglichen Zeitraum insgesamt 10 Durchsuchungen durchgeführt, wobei eine der 
Durchsuchungen in Niedersachsen stattfand (2021=2, davon eine Durchsuchung im 
niedersächsischen Umland; 2022=5; 2023=3). Die statistische Erfassung erfolgt 
immer nach Abgabe an die Staatsanwaltschaft und wird jeweils zeitlich dem Beginn 
des Verfahrens zugeordnet.  
In einem Disziplinarverfahren, welches bei SIS gegen einen Mitarbeiter der 
Feuerwehr geführt wurde, gab es eine rechtskonforme Durchsuchung im Jahr 2024. 
Des Weiteren gab es im Rahmen von Vereinsverbotsverfahren 
durchsuchungsrelevante Maßnahmen. Am 30. April 2020 durchsuchten Einsatzkräfte 
aus Bremen und Niedersachsen die Räume der Al-Mustafa-Gemeinschaft in 
Bremen-Woltmershausen. Diese Maßnahme war Teil des deutschlandweiten 
Betätigungsverbots für die schiitische Hisbollah, deren Verdacht bestand, in 
terroristische Aktivitäten verwickelt zu sein. Bei der Razzia wurden Unterlagen und 
Computer beschlagnahmt, und auch Wohnungen von Vereinsvorsitzenden wurden 
durchsucht. Der Verein wurde später im März 2022 durch den Senator für Inneres 
verboten, da er als ideologischer und organisatorischer Ableger der Hisbollah galt. 
Von Dezember 2022 bis Januar 2023 führte die Polizei Bremen Durchsuchungen bei 
mehreren Personen durch, die dem verbotenen „Reichsbürger“-Verein „Geeinte 
deutsche Völker und Stämme“ angehören sollten. Dabei wurden Speichermedien, 
Dokumente und eine zwei Tonnen schwere Stele sichergestellt, die mit dem 
verbotenen Verein in Verbindung stand. 
Die Anzahl der Beschwerden nach § 304 StPO gegen Durchsuchungsbeschlüsse 
und ihr jeweiliger Ausgang werden ebenfalls nicht statistisch erfasst. 
Erfahrungsgemäß ist die Anzahl rechtswidriger Durchsuchungen im Hinblick auf die 
verhältnismäßig niedrigen Anordnungsvoraussetzungen jedoch sehr gering. In 
Bremerhaven ist ein Fall bekannt, bei dem ein Gericht die Unrechtmäßigkeit einer 
Durchsuchung bestätigt hat. Ein darüberhinausgehendes Beweisverwertungsverbot 
hinsichtlich der durch die Durchsuchung erlangten Beweismittel ist nach ständiger 
obergerichtlicher Rechtsprechung sogar nur bei bewusster oder willkürlicher 
Missachtung oder gleichgewichtig grober Verkennung der 
Anordnungsvoraussetzungen in Betracht zu ziehen und entsprechend noch seltener. 


